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An fertten ist von Hienbergischen Holz nichts,
  anheuer aber dessen 761 Claffter herein-
  gefierth, dahero wegen ausgelegten Fuehr-
  vnd Hauerlohns dise Summa vmb 414 fl.
  31 kr. 4 hl. störkher etc.

[fol. 158r]126

        Summarum alles sowohl
  erkhaufften als in dem Curfürstlichen Gehilzen
  Muckhenthall vnnd Hienberg gehackht vnnd
  beigefierthen Holz, auch ausge-
  legten Gelts thuet

2482 fl. 19 kr. 6 hl.

Ist des erkhaufften vnd beigefierthen
Holz (ausser des ferttigen Ressts) 3070½ Claffter,

  so hieuor fol. 30 vnd eodem fol. zr.127 in Empfang verrechnet

Aus Vrsachen, das diss Jahr nicht allain an
  Veichten Sudtholz was mehrers erkhaufft,
  sondern auch aus dennen beeden Churfürstlichen
  Gehilzen Muckhenthall vnnd Hienberg
  mehrer Holz hereingefierth, auch vfs neue
  wider hergehackht wordten, derentwillen
  ist obstehendte Ausgab vmb 767 fl.
  5 kr. 4 hl. grösser

126 Auch an dieses Blatt ist ein Blattweiser geklemmt. Sh. oben, Anm. 2.
127 „vnd eodem fol. zr.“ wurde über der Zeile eingefügt.


